TERMINPLAN
des Übertrittsverfahrens an Gymnasien zum Schuljahr 2012/2013
zur Information der Grund- und Regelschulen sowie des Beruflichen Gymnasiums

 Information der Schüler und Eltern


 gemäß § 127 ThürSchulO:




bis 20. Januar 2012 
 Antrag der Eltern auf Schullaufbahnempfehlung:


bis 13. Februar 2012 
Hinweis: Ein sonderpädagogischer Förderbedarf, der bei der 
Empfehlung bzw. der Aufnahmeprüfung berücksichtigt werden soll, 
ist bis zu diesem Zeitpunkt anzuzeigen.
 Übermittlung der Empfehlung an die Eltern



bis 20. Februar 2012 
 Anmeldung für Gymnasien





27.02. bis 03.03.2012

Entgegennahme der Anmeldeanträge an den Gymnasien

(mit Hinweis, dass es keinen Rechtsanspruch auf Besuch eines 
bestimmten Gymnasiums gibt)


Montag, 27.02. bis Freitag, 02.03.2012 :
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr


Sonnabend, 03.03.2012


10:00 Uhr bis 12:00 Uhr


(mit Übergabe des SA-Anschreibens an Teilnehmer/innen des Probeunterrichts)

  Aufnahmeprüfungen 
(vorgegebener Zeitrahmen: 12. bis 23. März 2012)

Die Aufnahmeprüfungen finden statt:

	für den Übertritt
	im Ilm-Kreis
	im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

	in die Klassenstufe 5
	20. bis 22. März 2012
im Gymnasium Goetheschule Ilmenau
	13. bis 15. März 2012
im Gymnasium Fridericianum Rudolstadt

	in Klassenstufe 6
	13. bis 15. März 2012
Mit der Durchführung der Aufnahmeprüfung wird je Klassenstufe ein Gymnasium am Ort bzw. im Bereich mit der größten Anzahl von Prüfungsteilnehmern beauftragt.

	in Klassenstufe 7
	

	in Klassenstufe 10 / 11S 
	

	in Klassenstufe 11 der BG
	


Konkrete organisatorische Regelungen (z.B. Unterrichtszeiten, Mitteilung über das Ergebnis der Aufnahmeprüfung, Termine zur Einsicht in Prüfungsunterlagen) treffen die mit der Durchführung der Aufnahmeprüfung beauftragten Schulen.

Die Eltern werden über diese Regelungen bei Anmeldung der Schüler am Gymnasium schriftlich informiert (Anschreiben des Schulamts an die Teilnehmer des Probeunterrichts).

   Mitteilungen über Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen 

an die Erziehungsberechtigten



V: Gymnasien 
bis 30.03.2012 
   Entscheidung über Einrichtung einer Klasse 11S
V: Schulamt

bis 28.03.2012 

Mitteilung über die Einrichtung einer Klasse 11S (Ort)

an die Erziehungsberechtigten*



V: Gymnasien 
bis 30.03.2012 

Im Auftrag

Thomas Kober

Referent für Gymnasien

*Hinweis: 


Bei Einrichtung einer Klasse 11S wird der Besuch dieser Klasse 


empfohlen für alle Schüler, die nach Kl. 10 übertreten,


verbindlich für Schüler, die nach Kl. 10 ohne eine zweite Fremdsprache an das Gymnasium übertreten.








